
Freunde und Förderer der
Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg *
Stamm Hl. Kreuz -§chwäbisch Gmünd e.V.

Satzung

§ I §amq Sit: tlrd Geschätsj*lr

l. Der Yerein ftihrt den l§amen

." Freunde uad F§rdcer der Deutscher Pfadfindersshaft St. Georg -
Stamm Hl. Kreuz - Schwäbisch Gmünd e.Y."

Er fthrt die Kurzbezeichnung.,Förden'erein DPSG Cü e.Y.".
2. Er ist eingelmgen in das Vereinsregister beim Amtsgericht S'rhwäbisch Gmünd Sitz des Vereins ist

Schrryäbisch Gmünd.
l. Das Geschäftsjahr ist da: Kalende,rjahr.

§? Zweck des Yereins

L Es ist Zweck des Vereifls:

a. Freunden des Pfbdfindertums, Eltern alliver Mitglieder des Stammes Hl. Kreuz Schw'äbisch
Gmünd und ehernaligen Pladfindern eine Gemeinschaft zu bieten.

b Einen Zusammenhalt der lv{itglieder zu schaffen durch gemeinsame Untemehmungen.
c. Frojekte des Stammes Hl. Kreuz ideell und materiell zu fiirdern.

2 [m Rahmen seiner Tätigkeit arientiert sich der ]'erein an der Bundessaizuüg der Deutschen
Pfadfrnderschaft St- Grcrg {DP§G}. Die eigenständige Jugendarbeit der DPSG Stamm Hl. Kreuz
Schwäbisch Gmünd soll erhalten bleitren. Eventuelle gemeinsame Proiekte werden einvernehnrlich geplant
und durchgefuhrt.

-1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zrvecke der Jugendpflege und
Jugendfursorge im Sinne des Abschnittes ,. Steuerbegünstigte Zvrecke" der Abgabenordnung.

4. Der Verein ist selbstlos tiitig, ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb besteht nicht.
5 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, begünsti5 werden
6 Die Mittel des Ve.reins dürfen nur tlr die satzuagsgemäßea Ze,ecke verrvendet rverden. Die Mitglieder

erhalterr aus Mifteln des ljereins keine Zuwendunsen.

§3 Mitgliedschaft

i. Jede Persan- die den Zweek des Yereins unterstützen möchte" kana L{itglied werden,
?. Personiicl*ieiten, die sich rlm den Stamm F{1. Kreuz Schrräbisch Grnünd der DPSG oder den }'erein

besonders verdient gemacht haben, können mit ihrem Einverständnis zu Ehrenmitgliedern oder
Ehrenvorsitzenden ernannt werden- Die Hauptversarnmlung beschließt darüber mit einer ?/l- Mehrheit
der anwesenden lditglieder. Ehrenmitglieder oder Elrenvorsiizende sind vcn der Beitragspflicht befreit.

3. Die Aufirahme ardentlicher iv{itgliede,r erf"lga durch schriftiiche Erklärung. Lrber die Aufuahrne
entscheidel der Vorstand.

4. Die Mitgliedschaft erlischt:
a. durchTcd
b. durch Austritt

Ein .dustritt ertblgt durch schrilttiche Erklärung mit einer Frist von 3 Monater zunl Ende des
Kalenderjahres.

c. durch Ausschluss
Ein Mitglied kann ausgeschlossen rverden durch Beschluss des Yorsfandeq r+'ern,

- ein wichtiger Grund vorliegt-
- bei Zuwide*randluageo gegen den Vereinszweck,
- bei Weigerung" Besc.hlüsse der Vereinsorgane zu befolgel
- bei Nichtz*hlung des Mitgliedsbeitrages, wenn dieser trotz Mahnung si*destens ein

Jahr im R*ckstand ist.



lv{it dem Ausscheiden aus dem Yerein erlöschen alle Ansprnche und Anteilsrechte am Yereinsvermögen.
Auch die Rückerstattung bezahher Beiträge ist ausgeschlossen. Der Ausschluss wird durch Einschreiben
mitgaeilt

V Mitgliedsbeitrag I Kassenprüfung

I Jedes Mitglied ist verpflichtel einen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen und für eine einwandfreie
Anschrift zu sorgen, Adressänderungen sind dem Vorstand des Yereins unverzüglich mitzuteilen,

2 'Der L{ilgliedsbeitrag wird jährlich erhoben. Er ist zu Beginn eines jeden Kalenderj*hres zur Zahlung
füllig und muss spätestens bis I l.März eines Jahres eingegangen sein.

3. Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Hauptversammlun€-
4 Die ordentliche Mitgliederharptversammlung ra,rählt einen Kassenprüfer, der nicht dem !'orstand

angehoren darf. Er hat die Aufgabe, die Kassenführung und Jahresabrechnung zu prüfen und hierüber
ßericht an die ordentliche Hauptversammlung zu erstätten-

5. Der Verein kann sich zur Einziehung der Jahresbeitrage des Lastsch.riftverfahrens bedienen.

si5 Mittelverwendung

Spenden und Beiträge sind wie fotgt zu verwenden:

I Der DPSG Stamm Hl.Kreuz S$hwäbisch Gmünd kann Zuschüsse für Projekte und Sachanschaffungen
beantragen.
Ein detaillierter Plan über Durchführuug Finanzierung und Zweck ist tir jede Einzelmaßnahme
vorzrilegen. Die Begnindung für eine Zuschussbeantra$]ng muss vor Begina der Einzelmaßnahme
vorgelegen haben Lrber Ausnahmen entscheidet der Vorsand.

Der Yorstand entscheidet nach Ermessen und Flaushaltslage über eine Förderung. Er karn daran
be stimmte Bedingungen knüpfen.

2 2ff4 der Jahreseinnahmen werden einer Rücklage zugelirhrt. Über die Verwendung der Rücklage
entscheidet die Hauptversammlung mit Z13-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Sallten die
verbleibenden 80% in einem Flaushaltsjahr nicht ausgegeben werdeq so werden sie ebenfalls der
Rücklage zugeführt.

I für Ausgaben- die de{ Unterstützung des Vereinszwecks { siehe §2. l) dienen

-+ fir organisatorische Ausgaben zur ordentlichen Yereinsführung Eorto, Papiel Telefonkosten etc.)

\b Or_qane des Vereins

Organe des Vereins sind: a) die Mitgliederversammlung
b) der \rorstand

si- i\-{itg;liederversammlung

I Die Angelegenheiten der Yereins werden durch Beschluss der Mitgliederversammlung geregelt. soweit
sie nicht satzulgsgemäß dein Yorstand voöehrlten sind.

2 Der Mitgliederyersammlung obliegt insbesondere:
a) die'trahl und Entlasiung des Vorstandes
b) die lYahl des Kassenprüfers
c) die Genehmigung der Jahresabrechnuag und des Haushaltsplanes
d) die Festsetzung des Mitgliederbeitrages
e) die Beschlussfaszung über Ändemngen der Satzung und über die Auflösung des Yereins.

i. Die ordenrliche Mitgliederver-sammlung rvird einmal jälrlich vom !'orstand einberufen.
4, . Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vorstand jederzeit bei entsprechendem Bedarf

einberulbn.
5. Der Yorstand muss eine Mitgliederversammlung einberufeq wern mindestens l/3 der lrfitglieder dies

schriftlich unter Angabe des Grundes verlangen.
6. Die Einladung ä.r Mitgliederyersammlung erfolgt ar alle Mitglieder schriftlich unter Mitteilung von

Ort, Zeitpunl'1 und Tagesordnung mit einer Einladefrist von rnindestens 3 lffochen. Zur Fristwahrung
geürigl die rechtzeitige Absendung der Einladung.
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Einzelmitglieder kftmenbeim Vorstand unter Angabe des Grundes eine Mitgliederversammlung
beantragen. Ob diese dann einberufen wird, entscheidet der Vorstand-
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfühig und beschließt mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmer Stimmgleichheit gilt als Abtrehnung. Dies gilt
nichr frr Punkte, bei welch* die Satzung eine?/3 Mehrheit vorschreibt. Eine Satarngsänderung
bedarf einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen gtiltigen Stimmen.
Der Vorsitzende des Yereins oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung.
Die tviitgliederversammlung karm übff solche Punkte Beschlüsse fasseq die in der Tagesordnung
aufgefrhrt sind. Nachträgliche Antrage l'on l\fitglidern für die Tagesordnung müssen mindestens zwei
Wochen vor dem Versammlungstermin schriftlich beim Vorstand eingegangen sein,, vcm Vorstand
nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen und den Mitgliedern spätestens bei der
N{itgliederver mitgeteilt werden. Über Antragq die später eingehen oder während der
Versammlung gestellt werderq kann die Mitgliederversammlung nur dann Beschluss fasserl wenn
zwei Drittel der anwesendenMitglieder der Aufnahme in die Tagesordnung zustimmen-
Die Mitgliederversammlung

a) stimmt generell offen ab

b) andere Formen der Abstimmung könaen auf Antrag {mündlich oder schriftlich} durch
einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden-

12. Uber die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anafertigen,
das vcm Yersammlungsleiter und sinem ryeiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.

VorStanci

l Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Yereinsmitgliedern.
Es sind dies.

a) der Vorsitzende I die Vorsitzende
b) der Stellvertreter / die Stellvertreterin
c) der Schriftführer / die Schriftfuhrerin
d) der Kassier / die Kassiererin
e) ein Vertreter / eine Vertreterin des amtierende Stammesvorstandes des Stammes Hl. Kreuz

Schwäbisch Gmünd ist kralt Ämtes stimmberechtigt kooptiert.

Sollte die unter §8,Abs. I,e) benannte Person auf die Kooption verzictrtet wird aus dan !'erein ein
fünftes Vorstandsmitglied für die Dauer einer Wahlperiode gewählt. Sollte vom Stamm Hl. Kreuz der
Vorstandsposter wieder beansprucht werden, so muss ihm dieser ab der nächsten Wahlperiode
a.rgestanden werden.
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung auf die Dauervon 2 Jahren berufen.
Wiederwahl ist zulxsig. Scheidet ein \rorstandsmitglied vorzeitig aus seinem Arnt aus, so führen die
rerbleibenden Vorstandsmitglieder bis z.rr nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung die
Gesctuifte alleine weiter. Auf dieser Mitgliederversammlung wird dann für die verbleibende
Wahlperiode ein Yorstandsmitglied gewählt.
Scheiden mehr als ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, so muss eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberulbn werden, auf der er gesamte Vorstand neu ar wilhlen ist.
Der geschäftsfülrende Yorstand vertritt den Yerein gerichtlich uad außergerichtlich. Er besteht aus
dem Vorsitzenden.
Der Vorstand ist beschlussfähig wenn mindestens die Hälfte der gewählten Yor$andsmitgJie.der
anwesend ist. Er lasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Vorsitzende.
\rorstandssitzungen werden vom Vorsitzanden cder einem von ihm beauftragten Vorstaüdsmitglied
bei Bedarf einberufbn, mindestens jedoch einmal im Kalenderjahr. Eine Vorstandssitzung muss
einberufen werden, wenn mindestens ? Yorstandsmitglieder dies beantragen.
Die Einladung zur Vorstandssitzung ergeht schriftlich unter Eiahaltung einer Einladefrist von 2
Wochen unter Angabr der Tagesordnung. Die Sitzu*g leitet der V*rsitzende. dessen Stellvertreter
oder ein von diesen beauftragtes Yorstandsmitglied.
Lter aie Sirzung ist ein Protokoll anzufertige4 welches vom Vorsitzenden bzw. dem Silzungsleiter
und einem weiteren Yorstandsmitglied zu unterueichnen ist.
Dem Vorstand obliegt die leitung des Vereins und die Führung der Geschäfte. Zu den Obliegenheiten
gehören insbesondere;

a) Die Einberufung der lvfitgliederversammlung und die Vorbereitung und Aufstellung der
Tagesordnung

b) Die Feststellung der Jahresabrechnung zur Vorlage bei der Mitglieden'ersammlung sowie die
Erstellung des Rechenschaftsberichtes.
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c) Das Aufstellen des Haushaltsplanes
d) Die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
e) Die Werbung und Aufnahme neuer Mitglieder
f) Die Sicherung der finanziellen Ausstattung des Vereins durch Gewinnung von Zuschüssen,

Spenden etc.
g) Die ordnungsgemäße Kassenführung
h) Die Beratung und/oder Unterstützung des Stammes HI. Kreuz Schwäbisch Gmünd in allen

Fragen, in denen der Stammesvorstand um Hilfe bittet.
i) Vertretung der Interessen bzw. rechtliche Vertretung des Stammes HI.Kreuz Schwäbisch

Gmünd gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten, die eine solche Vertretung notwendig
machen.

j) Der Abschluss von Kauf-, Miet- und Grundstücksverträgen sowie von Verträgen von
besonderem Gewicht.

k) Fragen von grundsätzlicher Bedeutung können der Mitgliederversammlung vom Vorstand
zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

8. Der Vorstand kann in Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten einzelne Aufgaben und Arbeiten auf
Mitglieder des Vereins übertragen.

9. Die Verteilung der Geschäfte regeln die einzelnen Vorstandsmitglieder einvernehmlich miteinander.

u:flösung des Vereins 

l .  Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Dieser Beschluss
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Im Falle der Auflösung des Vereins soll das Vermögen des Vereins an den Stamm HI.Kreuz 
Schwäbisch Gmünd der DPSG übergehen. Sollte zum Zeitpunkt der Auflösung des Vereins der Stamm 
nicht mehr existieren, so soll das Vermögen an die Diözesanstelle Rottenburg-Stuttgart oder ihre 
Rechtsnachfolgerin übergehen. 
Alleiniger möglicher Verwendungszweck in beiden Fällen ist die Förderung der Jugendarbeit der 
DPSG. 
Das Einvernehmen mit dem Finanzamt ist herzustellen. 

10 Inkrafttreten der Satzung 

1. Die Satzung ist auf der Gründungsversammlung
Vom 25.03.2005 
In Mutlangen 

von den anwesenden Gründungsmitgliedern beschlossen und unterzeichnet worden. 

Der von den Gründungsmitgliedern gewählte Vorstand hat den Auftrag, den Verein beim 
Amtsgericht Schwäbisch Gmünd zur Eintragung ins Vereinsregister anzumelden. 

3. Diese Satzung tritt am Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.


